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Aktuelle Steuer-Informationen 

Juli 2017 

 
Das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz ist nach der Zustimmung des Bundesrates in „trockenen Tü-

chern“. Damit profitieren insbesondere kleinere Betriebe von einigen steuerlichen Erleichterungen. 

 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:  

 

� Bei der Erneuerung einer Einbauküche können Vermieter die Aufwendungen für die Spüle und den 

Herd nicht mehr sofort als Werbungskosten abziehen. Nach der geänderten Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs sind die Kosten über zehn Jahre abzuschreiben. Allerdings gibt es hier nun eine 

Übergangsregelung. Denn die Finanzverwaltung gestattet bei Erstveranlagungen bis einschließlich 

des Veranlagungszeitraums 2016 weiter den Sofortabzug.  

 

� Das Bundesverfassungsgericht hat den Steuergesetzgeber (mal wieder) in seine Schranken verwie-

sen. Diesmal ging es um Kapitalgesellschaften und den anteiligen Verlustuntergang bei schädlichem 

Beteiligungserwerb. Da diese Regelung verfassungswidrig ist, muss der Gesetzgeber nun bis zum 

31.12.2018 rückwirkend eine Neuregelung treffen. 

 

� Pensionszusagen sind ein beliebtes steuerliches Gestaltungsmittel, das aber auch sehr konfliktanfäl-

lig ist. In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesfinanzhof nun die Prüfung der Überversor-

gung bestätigt und genau erläutert. 

 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für Juli 2017. Viel Spaß beim 

Lesen ! Generell gilt wie immer bei den weniger erfreulichen News: Ich bin nur der Bote ! 
 

 

 

Ihr 

Norbert Reuter 

Steuerberater 
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ALLE STEUERZAHLER 

 

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz: Diese Erleichterungen können Sie nutzen 
 

| Das Zweite Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie 

(Zweites Bürokratieentlastungsgesetz) ist nach der Zustimmung des Bundesrates „in trockenen Tü-

chern“. Der nachfolgende Überblick zeigt, welche steuerlichen Erleichterungen das Gesetzespaket be-

inhaltet. | 

 

Einkommensteuer 

 

Wird für geringwertige Wirtschaftsgüter (= ab-

nutzbare und bewegliche Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfä-

hig sind) die Sofortabschreibung beansprucht, 

sind Aufzeichnungspflichten zu beachten, sofern 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine 

bestimmte Grenze überschreiten. Diese Grenze 

wurde von 150 EUR auf 250 EUR angehoben.  

 

Die erhöhte Grenze gilt für Wirtschaftsgüter, die 

nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt o-

der in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 

 

Lohnsteuerlich ist auf zwei Anpassungen hinzu-

weisen:  
 

� Anmeldungszeitraum für die Lohnsteuer ist 

das Kalendervierteljahr, wenn die abzufüh-

rende Lohnsteuer für das vergangene Kalen-

derjahr mehr als 1.080 EUR, aber nicht mehr 

als 4.000 EUR betragen hat. Der letztge-

nannte Wert wurde nun auf 5.000 EUR an-

gehoben. Somit sind monatliche Lohnsteuer-

Anmeldungen erst bei über 5.000 EUR vor-

zunehmen. 
 

� Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern 

ist eine Lohnsteuer-Pauschalierung mit 25 % 

nur zulässig, wenn der durchschnittliche Ta-

geslohn 68 EUR nicht übersteigt. Da die 

Grenze an den Mindestlohn anknüpft (8 

Stunden x 8,50 EUR = 68 EUR) und dieser 

zu Jahresbeginn auf 8,84 EUR erhöht wurde, 

wurde auch der Tageslohn-Grenzwert erhöht 

– und zwar auf 72 EUR. 

 

Beachten Sie | Beide lohnsteuerlichen Änderun-

gen gelten (rückwirkend) mit Wirkung vom 

1.1.2017. 

 

Umsatzsteuer 

 

Kleinbetragsrechnungen (Grenze bisher: 150 

EUR; neue Grenze ab 1.1.2017: 250 EUR) müs-

sen nicht die umfangreichen Angaben des Um-

satzsteuerrechts enthalten, um zum Vorsteuerab-

zug zu berechtigen.  

 

Vorgeschrieben sind „nur“ folgende Angaben: 
 

� der vollständige Name und die vollständige 

Anschrift des leistenden Unternehmers, 
 

� das Ausstellungsdatum, 
 

� die Menge und Art der gelieferten Gegen-

stände oder der Umfang und die Art der 

sonstigen Leistung, 
 

� das Entgelt und der darauf entfallende Steu-

erbetrag für die Lieferung oder sonstige 

Leistung in einer Summe sowie der anzu-

wendende Steuersatz oder – im Fall einer 

Steuerbefreiung – ein Hinweis darauf, dass 

für die Lieferung oder sonstige Leistung eine 

Steuerbefreiung gilt. 
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Neu in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen 

wurde eine Regelung, wonach eine Haftung des 

Forderungsempfängers in den Fällen einer For-

derungsabtretung (Factoring) ausgeschlossen ist.  

 

Hintergrund: Der Bundesfinanzhof hatte Ende 

2015 – entgegen der Verwaltungsmeinung – ent-

schieden, dass die Haftung des Abtretungsemp-

fängers (Factors) für Umsatzsteuer nicht ausge-

schlossen ist, wenn er dem Unternehmer, der 

ihm die Umsatzsteuer enthaltende Forderung ab-

getreten hat, liquide Mittel zur Verfügung ge-

stellt hat, aus denen dieser seine Umsatzsteuer-

schuld hätte begleichen können.  

 

Mit der nun (rückwirkend zum 1.1.2017) gesetz-

lich verankerten Verwaltungsmeinung sollen 

insbesondere Einschränkungen in der Bonität 

kleinerer und mittlerer Unternehmen vermieden 

werden. 

 

Abgabenordnung 

 

Sind Lieferscheine keine Buchungsbelege, sind 

sie nicht mehr aufbewahrungspflichtig. Das 

heißt: Bei empfangenen (abgesandten) Liefer-

scheinen endet die Aufbewahrungsfrist mit dem 

Erhalt (mit dem Versand) der Rechnung.  

 

Inkrafttreten: Diese Regelung gilt erstmals für 

Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist in der 

bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung der Ab-

gabenordnung noch nicht abgelaufen ist. 

 
Quelle | Zweites Gesetz zur Entlastung insbesondere der 

mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bü-

rokratieentlastungsgesetz), BR-Drs. 305/17 (B) vom 

12.5.2017 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

Ende des Bezugszeitraums: Kein Kindergeld mehr für am Monatsersten geborene Kinder 
 

| Der Bezugszeitraum beim Kindergeld endet grundsätzlich dann, wenn das Kind das 25. Lebensjahr 

vollendet hat. Am Ende des Bezugszeitraums besteht für ein am Monatsersten geborenes Kind für die-

sen Monat kein Anspruch mehr auf Kindergeld. Das hat das Finanzgericht Köln entschieden. | 

 

Kindergeld wird nur für die Monate gewährt, in 

denen die Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei 

muss das Kind an wenigstens einem Tag in dem 

betroffenen Monat zu berücksichtigen sein. 

 

Für die Berechnung des Alters wird der Tag der 

Geburt bereits mitgerechnet. Das bedeutet: Ist 

das Kind am zweiten Tag des Monats geboren, 

zahlt die Familienkasse für diesen Monat noch 

Kindergeld. Wird das Kind jedoch am ersten Tag 

des Monats geboren, vollendet es bereits einen 

Tag davor sein 25. Lebensjahr. Im Geburtstags-

monat gibt es somit kein Kindergeld mehr.  

 

Beachten Sie | Mit dieser Entscheidung will sich 

der Vater aber nicht zufrieden geben und hat 

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.   

 
Quelle | FG Köln, Urteil vom 21.9.2016, Az. 4 K 392/14; 

NZB BFH Az. V B 147/16 
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ALLE STEUERZAHLER 

 

Kein Spendenabzug bei Schenkung mit Auflage 
 

| Ein Spendenabzug ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn ein Ehegatte von seinem Partner eine Schen-

kung mit der Auflage erhält, einen Teil davon zu spenden. Dies verdeutlicht eine Entscheidung des 

Finanzgerichts Düsseldorf. | 

 

Sachverhalt 

Ein Ehemann hatte seiner Frau einige Monate 

vor seinem Tod 400.000 EUR geschenkt. Die 

Auflage: Die Ehefrau sollte hiervon 100.000 

EUR der „B e.V.” sowie 30.000 EUR der ge-

meinnützigen Organisation „C e.V.” zukom-

men lassen, was sie auch tat. Den bei der 

Zusammenveranlagung begehrten Spenden-

abzug lehnte das Finanzamt ab, da die Ehefrau 

die Zahlungen nicht freiwillig geleistet habe. 

Beim Ehemann scheiterte der Abzug, weil die 

Zuwendungsbestätigungen nur der Ehefrau 

erteilt worden waren. Hiergegen klagte die 

Ehefrau – jedoch ohne Erfolg. 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf begründete seine 

Entscheidung wie folgt:  

 

Ein Spendenabzug des Ehemanns scheidet aus, 

weil die Zuwendungsbestätigung fehlt. Diese ist 

spenderbezogen und nicht übertragbar. 

 

Sieht man die gespendeten Beträge als durchlau-

fenden Posten an, ist der Spendenabzug bereits 

deshalb ausgeschlossen, weil dann die Ehefrau 

den Betrag von 130.000 EUR (ähnlich einer 

Treuhänderin) für den Ehemann weitergeleitet 

und somit nicht selbst gespendet hätte. 

 

Versteht man die Überweisung des Geldes an die 

Ehefrau dagegen als Schenkung unter Auflage, 

fehlt es an dem Merkmal der Freiwilligkeit auf-

seiten der Ehefrau. Ferner hat sie keine eigene 

Entscheidung getroffen, sondern eine ihr aufer-

legte Verpflichtung erfüllt. 

 

Letztlich liegt auch keine wirtschaftliche Belas-

tung vor. Der gesamte Betrag (400.000 EUR) 

war zwar schenkweise in das Eigentum der Ehe-

frau übergegangen, aber von Anfang an ge-

schmälert um die Weitergabeverpflichtung. Die 

Ehefrau wurde von vornherein um den Nettobe-

trag (270.000 EUR) bereichert, sodass ihre wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit nicht gemindert 

wurde, sondern gestärkt. 

 

Praxishinweis | Gegen diese Entscheidung ist 

die Revision anhängig. Dass der Bundesfi-

nanzhof hier jedoch eine andere Auffassung 

vertreten wird, darf zumindest bezweifelt wer-

den. 

 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 26.1.2017, Az. 9 K 

2395/15 E; Rev. BFH Az. X R 6/17
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VERMIETER 

 

Erneuerung der Einbauküche: Sofortabzug der Kosten erst ab 2017 ausgeschlossen 
 

| Nach der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind die einzelnen Elemente einer Ein-

bauküche als ein einheitliches Wirtschaftsgut über zehn Jahre abzuschreiben. Aufwendungen für die 

Erneuerung einer Spüle und eines Küchenherds sind somit nicht mehr sofort als Werbungskosten ab-

zugsfähig. Das Bundesfinanzministerium wendet diese neuen Grundsätze zwar in allen noch offenen 

Fällen an – verpflichtend aber erst für Veranlagungszeiträume ab 2017. | 

 

Bei Erstveranlagungen bis einschließlich des 

Veranlagungszeitraums 2016 können Steuer-

pflichtige auf Antrag also noch von der günsti-

geren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

profitieren. Danach wurden die Spüle und der 

(nach der regionalen Verkehrsauffassung erfor-

derliche) Herd als wesentliche Bestandteile des 

Gebäudes behandelt. Deren Erneuerung/Aus-

tausch führte zu sofort abzugsfähigem Erhal-

tungsaufwand. 

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 16.5.2017, Az. IV C 1 - S 

2211/07/10005 :001; BFH-Urteil vom 3.8.2016, Az. IX R 

14/15 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Keine Abschreibungen beim Kauf von Vertragsarztpraxen, wenn es primär um die Kas-

senarztzulassung geht 
 

| Die Übertragung von Vertragsarztpraxen berechtigt den Erwerber nur dann zu Absetzungen für Ab-

nutzung (AfA) auf einen Praxiswert und das miterworbene Inventar, wenn Erwerbsgegenstand die ge-

samte Praxis und nicht nur eine Vertragsarztzulassung ist. Dies hat der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen 

entschieden. | 

 

Zum Hintergrund 

 

Die Vertragsarztzulassung vermittelt ein höchst-

persönliches, öffentlich-rechtliches Statusrecht, 

das dazu berechtigt, gesetzlich krankenversi-

cherte Patienten zu behandeln und die Leistun-

gen gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen 

abzurechnen. Sie wird in zulassungsbeschränk-

ten Gebieten in einem Nachbesetzungsverfahren 

erteilt und kann vom Zulassungsinhaber nicht di-

rekt an einen Erwerber veräußert werden. 

Gleichwohl enthalten Praxisübertragungsver-

träge oft Regelungen zur Überleitung der Zulas-

sung auf den Praxiserwerber und eine Verpflich-

tung zur Mitwirkung des Zulassungsinhabers im 

Nachbesetzungsverfahren. 

 

Das erste Verfahren 

 

Sachverhalt 

Eine fachärztliche Gemeinschaftspraxis er-

warb die Vertragsarztpraxis eines Kassenarz-

tes. Der Kaufpreis für die Praxis orientierte 

sich an den durchschnittlichen Einnahmen aus 
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der Untersuchung und Behandlung der gesetz-

lich und privat versicherten Patienten samt ei-

nes Zuschlags. Eine Besonderheit der Einzel-

praxis war, dass die Patienten diese im We-

sentlichen aufgrund von Überweisungen an-

derer Ärzte aufsuchten und diese Zuweiser-

bindungen ein entscheidender wertbildender 

Faktor waren.  
 

Die Gemeinschaftspraxis übernahm einige 

Mitarbeiter der Einzelpraxis und das Patien-

tenarchiv. Denn sie ging davon aus, dass 

frühere Patienten die Gemeinschaftspraxis 

aufsuchen würden. Sie wollte ihre Tätigkeit 

jedoch nicht in den Räumen des bisherigen 

Praxisinhabers ausüben. Der bisherige Einzel-

praxisinhaber übernahm im Kaufvertrag die 

Verpflichtung, im Nachbesetzungsverfahren 

an der Erteilung der Zulassung an eine Gesell-

schafterin der Gemeinschaftspraxis mitzuwir-

ken. 

 

Wird eine Vertragsarztpraxis mit den zugehöri-

gen Wirtschaftsgütern der Praxis (insbesondere 

des Praxiswerts) als Chancenpaket erworben, ist 

der Vorteil aus der Zulassung als Vertragsarzt 

untrennbar im Praxiswert als abschreibbares im-

materielles Wirtschaftsgut enthalten. Nach der 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs gilt dies 

auch dann, wenn eine Gemeinschaftspraxis eine 

Einzelpraxis unter der Bedingung erwirbt, die 

Vertragsarztzulassung des Einzelpraxisinhabers 

werde im Nachbesetzungsverfahren einem Ge-

sellschafter der Gemeinschaftspraxis erteilt.  

 

Maßgebliches Indiz für einen beabsichtigten Er-

werb der Praxis als Chancenpaket war, dass Ver-

äußerer und Erwerber einen Kaufpreis in Höhe 

des Verkehrswerts der Praxis oder sogar einen 

darüber liegenden Wert vereinbarten. Dem stand 

nicht entgegen, dass die Gemeinschaftspraxis 

nicht beabsichtigte, die ärztliche Tätigkeit in den 

bisherigen Räumen des Einzelpraxisinhabers 

fortzusetzen.  

 

Das zweite Verfahren 

 

Sachverhalt 

Der Inhaber einer Einzelpraxis schloss mit 

dem Neugesellschafter einer Gemeinschafts-

praxis einen Praxisübernahmevertrag. Dieser 

stand unter der Bedingung der erfolgreichen 

Überleitung der Vertragsarztzulassung auf 

den Erwerber. Der Verkäufer verpflichtete 

sich auch hier, im Nachbesetzungsverfahren 

an der Überleitung der Zulassung auf den Er-

werber mitzuwirken. Zudem verlegte er seine 

Vertragsarztpraxis für eine kurze Zeit an den 

Ort der Gemeinschaftspraxis. Allerdings 

wurde er tatsächlich nicht für die Gemein-

schaftspraxis tätig. 

 

Der Bundesfinanzhof verneinte die AfA-Berech-

tigung des Erwerbers in vollem Umfang. Dies 

begründete er wie folgt: Der Neugesellschafter 

hat nur den wirtschaftlichen Vorteil aus der auf 

ihn überzuleitenden Vertragsarztzulassung ge-

kauft, da er weder am Patientenstamm der frühe-

ren Einzelpraxis noch an anderen wertbildenden 

Faktoren ein Interesse gehabt hat. Der wirt-

schaftliche Vorteil aus einer unbefristet erteilten 

Vertragsarztzulassung ist ein nicht abnutzbares 

immaterielles Wirtschaftsgut, da es sich nicht in-

nerhalb eines bestimmten oder bestimmbaren 

Zeitraums verbraucht. Da dieses Wirtschaftsgut 

keinem Wertverzehr unterliegt, ist es auch nicht 

abschreibbar. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 21.2.2017, Az. VIII R 7/14; 

BFH-Urteil vom 21.2.2017, Az. VIII R 56/14 
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GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN 

 

Verlustuntergang bei schädlichem Beteiligungserwerb verfassungswidrig 
 

| Nach § 8c des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) fällt der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft 

anteilig weg, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % und bis zu 50 % der Anteile übertragen 

werden (schädlicher Beteiligungserwerb). Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht aber als 

verfassungswidrig eingestuft. Der Gesetzgeber muss nun bis zum 31.12.2018 rückwirkend für die Zeit 

vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2015 eine Neuregelung treffen. | 

 

Für Anteilsübertragungen ab dem 1.1.2016 hat 

der Gesetzgeber die Verlustverrechnung (be-

reits) neu ausgerichtet. Denn nach § 8d KStG 

können Kapitalgesellschaften Verluste weiter 

nutzen, wenn der Geschäftsbetrieb nach einem 

Anteilseignerwechsel erhalten bleibt (fortfüh-

rungsgebundener Verlustvortrag). Ob der An-

wendungsbereich von § 8c KStG dadurch aller-

dings soweit reduziert worden ist, dass die Norm  

 

verfassungsgemäß ist, hat das Bundesverfas-

sungsgericht nicht endgültig entschieden. 

 

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung dürfte zum 

weiteren Umgang mit dem Beschluss des Bun-

desverfassungsgerichts zeitnah Stellung bezie-

hen. Bis dahin sollten (negative) Bescheide un-

bedingt offengehalten werden. 

 
Quelle | BVerfG, Beschluss vom 29.3.2017, Az. 2 BvL 

6/11 

 

 

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN 

 

Pensionsrückstellungen: So erfolgt die Prüfung der Überversorgung 
 

| Pensionszusagen sind ein beliebtes steuerliches Gestaltungsmittel. Allerdings sind bei der Ausgestal-

tung zahlreiche Fallstricke zu beachten, wie die umfangreiche finanzgerichtliche Rechtsprechung zeigt. 

In einer aktuellen Entscheidung hat sich der Bundesfinanzhof (erneut) mit der sogenannten Überversor-

gungsprüfung beschäftigen müssen und diese im Grundsatz bestätigt. | 

 

Hintergrund 

 

Die Überversorgung baut auf der Überlegung 

auf, dass der Arbeitgeber eine Versorgung zu-

sagt, indem er eine nach der gesetzlichen Ren-

tenversicherung verbleibende Versorgungslücke 

von etwa 20 bis 30 % der letzten Aktivbezüge 

schließt.  

 

Dieser Gedankengang wurde dann von der 

Rechtsprechung weiter präzisiert. Danach liegt 

eine Überversorgung vor, wenn die betrieblichen 

Versorgungsanwartschaften zuzüglich der An-

wartschaft aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung 75 % des Aktivlohns am Bilanzstichtag 

übersteigen. In diesen Fällen ist die Pensions-

rückstellung dann entsprechend zu kürzen. 
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Entscheidung 

 

Der Bundesfinanzhof stellte in seiner Entschei-

dung u. a. folgende praxisrelevante Punkte her-

aus: 
 

� Als Aktivbezüge gilt der vom Arbeitgeber 

während der aktiven Tätigkeit im Wirt-

schaftsjahr tatsächlich gezahlte Arbeitslohn. 

Einzubeziehen sind auch variable Gehaltsbe-

standteile (z. B. Tantiemen), die mittels 

Durchschnittsberechnung für die letzten fünf 

Jahre zu ermitteln sind.  
 

� Dauerhafte Gehaltsminderungen reduzieren 

die Aktivbezüge. Allerdings müssen für die 

Dauer einer vorübergehenden Unterneh-

menskrise vereinbarte Gehaltskürzungen 

nicht zwingend zur Minderung der Versor-

gung führen.  
 

� Für die Prüfung der Grenze sind alle am Bi-

lanzstichtag durch den Arbeitgeber vertrag-

lich zugesagten Altersversorgungsansprüche 

einschließlich der zu erwartenden Rente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung heran-

zuziehen. Inwieweit die Ansprüche auf eige-

nen Leistungen des Versorgungsanwärters 

beruhen, ist unerheblich. 

 

Der Bundesfinanzhof räumte jedoch auch ein, 

dass es bei einer dauerhaften Herabsetzung der 

Aktiv-Bezüge geboten sein kann, den Maßstab 

im Sinne einer zeitanteiligen Betrachtung zu mo-

difizieren. Hierdurch soll erreicht werden, dass 

die Bewertungsbegrenzung nicht in einen An-

wartschaftsteil hineinwirkt, der zu den früheren 

Stichtagen jeweils nicht überversorgend war.  

 

Beachten Sie | Dem trägt ein Schreiben der Fi-

nanzverwaltung insoweit Rechnung, als dort für 

den Wechsel von einem Vollzeit- in ein Teilzeit-

beschäftigungsverhältnis (mit einer Änderung 

des Gehaltsniveaus) ein besonderer prozentualer 

Grenzwert gebildet wird. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 20.12.2016, Az. I R 4/15; BMF-

Schreiben vom 3.11.2004, Az. IV B 2 - S 2176 - 13/04 

 

 

UMSATZSTEUERZAHLER 

 

Erweiterte Gebrauchtwagengarantie ist umsatzsteuerpflichtig 
 

| Nach Meinung des Finanzgerichts Niedersachsen erbringt ein Autohaus, das mit einem Fahrzeugver-

kauf eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie anbietet, eine einheitliche Leistung, die insgesamt mit 19 

% zu besteuern ist. | 

 

Die Garantiezusage ist eine einheitliche untrenn-

bare Leistung, die durch das Versprechen der 

Einstandspflicht des Händlers beim Gebraucht-

wagenkauf geprägt ist (Kombinationsmodell). 

Diese ist einheitlich nach dem dominierenden 

Bestandteil, dem Fahrzeugkauf, zu besteuern. Es 

bleibt abzuwarten, ob sich der Bundesfinanzhof 

dieser Meinung in der Revision anschließen 

wird. 

 
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 23.2.2017, Az. 11 

K 134/16; Rev. BFH Az. XI R 16/17 
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ARBEITGEBER 

 

Schadenersatz wegen Diskriminierung ist steuerfrei 
 

| Muss ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Entschädigung wegen Diskriminierung zahlen, ist 

diese auch dann steuerfrei, wenn der Arbeitgeber die behauptete Benachteiligung bestritten und sich 

lediglich in einem gerichtlichen Vergleich zur Zahlung bereit erklärt hat. So lautet eine Entscheidung 

des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz. | 

 

Sachverhalt 

Gegen die ordentliche Kündigung ihres Ar-

beitsverhältnisses „aus personenbedingten 

Gründen“ erhob eine Einzelhandelskauffrau 

eine Kündigungsschutzklage, mit der sie auch 

eine Entschädigung wegen Benachteiligung 

aufgrund ihrer Behinderung begehrte. Wenige 

Wochen vor der Kündigung wurde bei ihr eine 

Körperbehinderung von 30 % festgestellt. Vor 

dem Arbeitsgericht schlossen die Arbeitneh-

merin und ihr Arbeitgeber einen Vergleich, 

wonach eine Entschädigung iHv. 10.000 EUR 

vereinbart und das Arbeitsverhältnis einver-

nehmlich beendet wurde. 
 

Da das Finanzamt diese Entschädigung als 

steuerpflichtigen Arbeitslohn behandelt hatte, 

erhob sie Klage und bekam vor dem Finanz-

gericht Rheinland-Pfalz Recht. 

 

Bei der steuerlichen Beurteilung einer Schaden-

ersatzzahlung, die auf einem Verstoß gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

beruht, ist wie folgt zu unterscheiden:  
 

� Steuerpflichtiger Arbeitslohn liegt vor, wenn 

der Schadenersatz einen Vermögensschaden 

nach § 15 Abs. 1 AGG ausgleichen soll (zB. 

entgehenden Arbeitslohn).  
 

� Handelt es sich demgegenüber um den Aus-

gleich immaterieller Schäden iSd. § 15 Abs. 

2 AGG (z. B. Zahlungen wegen Mobbings, 

Diskriminierung oder sexueller Belästi-

gung), dann ist eine solche Entschädigung 

steuerfrei und nicht als Arbeitslohn zu quali-

fizieren. 

 

Beachten Sie | Ist die Frage einer Diskriminie-

rung wesentlicher Bestandteil des Arbeitsge-

richtsprozesses, stellt eine mittels Vergleich ver-

einbarte Entschädigungszahlung nach dem AGG 

auch dann eine solche wegen eines immateriel-

len Schadens dar, wenn letztlich offenbleibt, ob 

eine Benachteiligung tatsächlich stattgefunden 

hat. 

 
Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.3.2017, Az. 5 

K 1594/14 
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ARBEITGEBER 

 

Zwei Minijobs bei einem Arbeitgeber sind zusammenzurechnen 
 

| In ihrer „Nachgefragt-Reihe“ hat die Minijob-Zentrale jüngst die Frage beantwortet, ob derselbe 

Arbeitgeber einen Minijobber gleichzeitig in seiner Einzelfirma und in seinem privaten Haushalt be-

schäftigen kann. Dies ist zwar grundsätzlich möglich, dürfte aber wegen der damit verbundenen Rest-

riktionen oftmals nicht wirklich praktikabel sein. | 

 

Sachverhalt 

Ein Zahnarzt hat in seiner Praxis eine 450-

EUR-Minijobberin als Raumpflegerin be-

schäftigt. Zusätzlich möchte er sie (ebenfalls 

auf 450-EUR-Basis) in seinem privaten Haus-

halt als Haushaltshilfe einstellen. Die Be-

schäftigung als Haushaltshilfe soll über das 

Haushaltsscheck-Verfahren abgerechnet wer-

den. Ist das möglich ? 

 

Der Zahnarzt kann die Minijobberin sowohl in 

seiner Praxis als auch in seinem Privathaushalt 

beschäftigen. Da es sich dabei aber um ein ein-

heitliches Beschäftigungsverhältnis handelt, ist 

die Minijobberin ausschließlich über die Praxis 

zu melden und abzurechnen, sodass die für ge-

werbliche Minijobs üblichen Abgaben auf den 

Gesamtverdienst aus beiden Beschäftigungen zu 

zahlen sind. 

 

Praxishinweis | Der Gesamtverdienst darf 

(durchschnittlich) im Monat 450 EUR nicht 

überschreiten. Anderenfalls handelt es sich 

um eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung.  

 
Quelle | Minijob-Zentrale vom 24.4.2017 „Nachgefragt 

(17): 2 Minijobs bei einem Arbeitgeber – geht das?“ 

 

 

ARBEITNEHMER 

 

Dienstzulagen an Polizeibeamte nicht steuerfrei 
 

| Die einem Polizeibeamten gezahlte Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten nach § 17a Erschwernis-

zulagenverordnung (EZulV) ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht steuerfrei. | 

 

Diese Zulagen werden nicht ausschließlich für 

geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 

gewährt. Sie sind vielmehr ein finanzieller Aus-

gleich für wechselnde Dienste und die damit ver-

bundenen Belastungen durch den Biorhythmus-

wechsel.  

 
Quelle | BFH-Urteil vom 15.2.2017, Az. VI R 30/16 
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ARBEITNEHMER 

 

„Sensibilisierungswoche“ zur Vermittlung eines gesunden Lebensstils ist Arbeitslohn 
 

| Die Zuwendung eines Seminars zur Vermittlung grundlegender Erkenntnisse über einen gesunden 

Lebensstil („Sensibilisierungswoche“) hat Entlohnungscharakter und führt zu Arbeitslohn. Dies hat das 

Finanzgericht Düsseldorf entschieden. | 

 

Sachverhalt 

Das Gesamtkonzept des einwöchigen Semi-

nars wurde vom Arbeitgeber mitentwickelt 

und sollte dazu dienen, die Beschäftigungsfä-

higkeit, Leistungsfähigkeit und Motivation 

der Belegschaft zu erhalten. Auskunftsgemäß 

wurden dabei grundlegende Erkenntnisse über 

einen gesunden Lebensstil vermittelt.  
 

Die Kosten für die allen Mitarbeitern offen-

stehende Teilnahme in Höhe von rund 1.300 

EUR trug (mit Ausnahme der Fahrtkosten) der 

Arbeitgeber. Zwei Krankenkassen beteiligten 

sich mit Zuschüssen an den Kosten. Für die 

Teilnahmewoche mussten die Arbeitnehmer 

ein Zeitguthaben oder Urlaubstage aufwen-

den.  
 

Das Finanzamt qualifizierte den der „Sensibi-

lisierungswoche“ beizumessenden Wert als 

Arbeitslohn – und zwar zu Recht, wie auch 

das Finanzgericht Düsseldorf befand.  

 

Für die steuerliche Beurteilung der „Sensibili-

sierungswoche“ ist es entscheidend,   
 

� ob ein konkreter Bezug zu berufsspezifisch 

bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen hergestellt werden kann (kein Arbeits-

lohn) oder  
 

� ob es sich um eine – allgemeine – gesund-

heitspräventive Maßnahme handelt (dann 

Arbeitslohn). 

 

Die allgemeine Gesundheitsvorsorge liegt zwar 

auch im Interesse des Arbeitgebers, aber vor al-

lem im persönlichen Interesse der Arbeitnehmer. 

Damit scheidet ein den Arbeitslohn ausschlie-

ßendes eigenbetriebliches Interesse des Arbeit-

gebers regelmäßig aus.  

 

Praxishinweis | Bei einer „Sensibilisierungs-

woche” zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge 

im Sinne der §§ 20, 20a Sozialgesetzbuch 

kommt aber zumindest eine Steuerbefreiung 

in Höhe von bis zu 500 EUR (Freibetrag) in 

Betracht. Dies ergibt sich aus § 3 Nr. 34 Ein-

kommensteuergesetz. 

 

Beachten Sie | Gegen diese Entscheidung wurde 

Revision eingelegt, sodass geeignete Fälle über 

einen Einspruch bis zur höchstrichterlichen Klä-

rung durch den Bundesfinanzhof offengehalten 

werden können. 

 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 26.1.2017, Az. 9 K 

3682/15 L; Rev. BFH Az. VI R 10/17 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verzugszinsen 
 

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzu-

wenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. | 

 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2017 bis 

zum 30.06.2017 beträgt -0,88 Prozent.  

 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 

� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 

Prozent 

� für den unternehmerischen Geschäftsver-

kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 

29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 

 

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzu-

wendenden Basiszinssätze betrugen in der Ver-

gangenheit: 

 

Berechnung der Verzugszinsen 

Zeitraum Zins 

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent 

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent 

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent 

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

vom 1.1.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent 

 

ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verbraucherpreisindex 
 

| Der Verbraucherpreisindex für Deutschland gibt die durchschnittliche prozentuale Preisveränderung 

sämtlicher Waren und Dienstleistungen des privaten Bedarfs in Deutschland an. Bezugsjahr des derzei-

tigen Indexwertes ist das Jahr 2010. | 

 

Monat MAI 2016 JUN 2016 SEP 2016 DEZ 2016 MRZ 2017 MAI 2017 

Indexwert 107,2 107,3 107,7 108,8 109,0 108,8 

Veränderung zu Vorjahr +0,1% +0,3% +0,7% +1,7% +1,6% +1,5% 

 

Teilweise sind Verträge derart an den Verbrau-

cherpreisindex gekoppelt, dass eine Anpassung 

der Entgelte und die entsprechende Höhe von der 

Entwicklung dieses Indexes abhängig gemacht 

wird. 

Quelle | Statistisches Bundesamt unter www. destatis.de/ 

DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/ 

Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherpreise 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 07 / 2017 
 

| Im Monat Juli 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

Montag, 10.7.2017 

� Umsatzsteuer für Monat JUN 2017 

� Umsatzsteuer für Monat II 2017 

� Umsatzsteuer für Monat MAI 2017 * 

� Lohnsteuer für Monat JUN 2017 

* bei Dauerfristverlängerung 

 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem 

Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-

keitstermin vorliegen.  

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende drei-

tägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten 

Zahlung durch Überweisung endet am 

13.7.2017. Es wird an dieser Stelle nochmals da-

rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist 

ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig, für den Beitragsmonat Juli 2017 am 

27.7.2017. 

 

 

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dieses Steuer-Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 

Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 

auszuschließen. Der Steuer-Newsletter ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung; für Entschei-

dungen, welche der Leser nur aufgrund dieses Steuer-Newsletters ohne eine diesbezügliche persönliche 

Beratung trifft, wird keine Haftung übernommen. 

 

 

Wenn einzelne Themen Ihr Interesse gefunden haben und Sie noch Verständnisprobleme, Fragen und 
Hinweise haben oder eine weitergehende Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Kanzlei in 
Verbindung: 
 
per Telefon: 03733 / 6759465 
per Telefax: 03733 / 6759469 
per E-Mail: info@nr-stb.tax 
 


